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Gemeinde Weingarten (Baden) 12.02.2021 

Vorlage Nr.:   1140/2021/1 AZ:   

Kinder, Jugend, Soziales  Schlager, Carmen  

 

Beschlussvorlage 

 

Kinderbetreuung Weingarten (Baden);  
h i e r:  
Vorstellung der aktuellen Bedarfsplanung und Festlegung des weiteren 
Verfahrens 

 
 

Beratungsfolge Termin   

Verwaltungsausschuss 09.02.2021 Vorberatung nicht öffentlich 
Gemeinderat 23.02.2021 Entscheidung öffentlich 

 
Anlagen:   
 

Die Bedarfsplanung wird zur Kenntnis genommen.  
Die Verwaltung wird beauftragt die modulare Einrichtung im Buchenweg so zu 
planen, dass die Fördermöglichkeiten abgerufen werden können. 
Im August wird eine Evaluierung der Zahlen vorgenommen, auf deren Basis die 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden.  

 
 

Sachstandsbericht: 

 

Im Rahmen der Bedarfsplanung 2020 haben wir uns verständigt alle 3 Jahre eine um-
fangreiche Bedarfsplanung zu erarbeiten (zuletzt 2020) und die Kerndaten jährlich 
fortzuschreiben.  
Für die Ermittlung des Bedarfs sind zahlreiche Parameter vorhanden. So betrachten 
wir nicht nur die Entwicklung der Geburten, die eine planbare Größe darstellen, viel-
mehr sind Faktoren wie das Nachfrageverhalten der Eltern in Bezug auf die Betreu-
ungszeiten, die Städtebauliche Entwicklung in Weingarten, der Generationswechsel in 
Wohnquartieren, die Erhebung der Gewerbeentwicklungen im Einzugsgebiet und die 
interkommunale Inanspruchnahme  (Aus-/Einpendler), wichtige Bezugsgrößen. Die 
Vorverlegung des Einschulungsstichtags vom 30.09. auf 30.06. bedeutet zunächst 
einen längeren Verbleib zahlreicher Kinder in den Einrichtungen. Der Fachkräfteman-
gel wirkt sich stark auf die Öffnungszeiten einzelner Einrichtungen bzw. die (Nicht)-

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
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Belegung von Plätzen Mangels pädagogischem Personal aus.  
Basis für die Berechnung des zukünftigen Bedarfs sind somit nicht nur der Abgleich 
von Geburten und dem Bestand in der Einrichtungen.  
 
Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie kann derzeit keine verlässliche Aus-
sage über den zukünftigen Bedarf getroffen werden.   
 
 
Betreuung im Kindergarten 3 – 6 Jahre (Ü3) 
 
Folgende Plätze stehen in den Einrichtungen zur Verfügung 
 

Einrichtung Gruppe Alter Betriebserlaubnis Plätze effektiv 

     

Am alten Friedhof 1 
2 

3 bis 6 
3 bis 6 

50 VÖ 50 

Am Buchenweg 1 
2 

3 bis 6 
3 bis 6 

50 VÖ 50 

Höhefeldstrolche 1 
2 

3 bis 6 
3 bis 6 

50 VÖ (RG) 50 

Kindergarten  
Waldbrücke 

1 
2 
3 

3 bis 6 
3 bis 6 
3 bis 6 

20 VÖ/GT 
20 GT 
20 GT 

20 
20 
20 

St. Elisabeth 1 
2 
3 

3 bis 6 
3 bis 6 
3 bis 6 

18 VÖ/GT 
14 VÖ/GT 
22-25 GT 

18** 
14** 
20*** 

St. Franziskus 1 
2 
3 
4 

3 bis 6 
3 bis 6 
3 bis 6 
3 bis 6 

22-25 VÖ/GT/RG 
22-25 VÖ/GT/RG 
22-25 VÖ/GT/RG 
22-25 VÖ/GT/RG 

20*** 
20*** 
20*** 
20*** 

St. Klara 1 
2 

3 bis 6 
3 bis 6 

22-25 VÖ/GT 
22-25 VÖ/GT 

20*** 
20*** 

St. Michael 1 
2 
3 

3 bis 6 
3 bis 6 
3 bis 6 

22 – 25 VÖ 
22 – 25 VÖ 
22-25 VÖ/GT 

22 * 
22 * 
20 *** 

IB Naturkindergarten 1 3 bis 6 20 VÖ 20 VÖ 

     

Summe 22  512 466 

 
*Caritas Standard   **Raumverhältnis   ***mehr als 10 GT-Plätze 

 
Aktuell stehen 466 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren zur Verfü-
gung. Zum Stichtag 01.03.2021 sind voraussichtlich 393 Plätze belegt. 
 
Der im Januar 2020 eröffnete ev. Kindergarten am Buchenweg wird von den Eltern 
sehr gut angenommen. 
 
Ende des Kindergartenjahres 2020/2021 werden nahezu alle Plätze planmäßig belegt 
sein.  
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Noch in diesem Jahr steht der Anbau einer Mensa im Kindergarten St. Franziskus an. 
Dies wurde durch interne Umstrukturierungen erforderlich. Aktuell essen die Kinder in 
den Gruppenräumen, wobei hier lediglich Plätz für max. 16 Kinder + Erzieherinnen pro 
Gruppe zur Verfügung steht. Regelgruppenkinder gehen über Mittag nach Hause und 
benötigen derzeit keinen Essplatz. Die Nachfrage nach Regelgruppenplätze sinkt je-
doch weiter kontinuierlich, weshalb die 16 RG-Plätze im Kindergarten in VÖ-Plätze 
umgewandelt werden sollen. Hierzu wird ein Speiseraum erforderlich. Anderenfalls 
würden diese Plätze mangels Nachfrage unbelegt bleiben.  
 
Im Kindergarten St. Klara am Eisweiher sind keine Veränderungen geplant. 
 
Ausblick auf die kommenden Kindergartenjahre:  
 
Entgegen unserer ursprünglichen Planung, basierend auf den frei gemeldeten Plätzen 
durch die Einrichtungsleitungen im November 2020, besteht vorrausichtlich zunächst 
kein sofortiger Ausbaubedarf.  
 
In Weingarten stehen in den kommenden Jahren jedoch zahlreiche Baumaßnahmen 
an, die weiteren Wohnraum (für Familien) schaffen.  
Laut Berechnungsschlüssel des KVJS wird pro Wohneinheit mit 2,9 EW gerechnet, 
davon 7,5% im Alter von 0-3 Jahren und 6,8 % im Alter von 3-6 Jahren.  
 

Gebiet Wohneinheiten 
(WE) 

Bezug Zusätzlicher Be-
darf 
 0-3 Jahre 

Zusätzlicher 
Bedarf 3-6 
Jahre 

Lärchen/Eichenweg 30 WE + 4 EW 2022 7 (2-3) 7 

Areal Schreinerei 
Sebold 

16 WE Ende 
2022 

3 (1) 3 

mittendrin leben! 10 WE (39) Anfang 
2023 

2 (1) 2 

Areal Autohaus 
Schlimm 

55 WE Mitte 2023 12 (4-5) 11 

Durlacher Str.  12 WE 2023 3 (1) 2 

TSV Gelände 80 WE 2023/2024 17 (6-7) 16 

Trautwein Gelände 150 WE 2024/2025 33 (12-15) 30 

 
Summe 

  
 

 
77 (27-33) 

 
71 Plätze 

 
Zusätzlicher Bedarf 
an Betreuungsplät-
zen 

   
27 bei einer Ver-
sorgungsquote 
von 35 % 
 
33 bei einer Ver-
sorgungsquote 
von 45 % 

 
71 Plätze 

 
Hier können wir nur eine Prognose abgeben, in welchen Zeitraum die Wohneinheiten 
bezugsfertig sind. Zeitliche Verschiebungen nach vorne und hinten sind jederzeit mög-
lich. Zudem kommt nach dem Planungszeitraum auch noch die Bezugsfertigkeit des 
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Bebauungsplangebietes „Kirchberg-Mittelweg“ hinzu. Selbst wenn dort voraussichtlich 
nicht viele junge Familien mit Kindern bauen werden, werden Wohnungen im übrigen 
Ort freiwerden, die evtl. von Eltern mit Kindern bezogen werden, welche dann wiede-
rum Betreuungsplätze benötigen.  
Ebenso hat sich mit Bezug des Neubaugebiets „Moorblick“ (66 WE) gezeigt, dass hier 
deutlich mehr Kinder im Alter von 1-6 Jahren zugezogen sind, als laut der Berechnung 
des KVJS (27 Kinder) prognostiziert wurde. In den Jahren 2016/2017 sind 87 bzw. 67 
Kinder im Alter von 1-6 Jahren zugezogen. Das ergibt einen positiven Saldo von ins-
gesamt 50 Kindern.  
 
Wir dürfen bei der Bedarfsplanung somit nicht außer Betracht lassen, dass Weingar-
ten für Familien nach wie vor als Zuzugsgemeinde sehr attraktiv ist.  
 
Insofern ist es unser Anliegen vorausschauend zu agieren und die Weichen für den 
kommenden Bedarf frühzeitig zu stellen.  
Das Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2020-2021 
ermöglicht es uns bis 31.03.2021 Fördermittel für die Schaffung zusätzlicher Betreu-
ungsplätze zu beantragen. Diese betragen je zusätzlich geschaffenem Betreuungs-
platz für ein Kind ab drei Jahren 6.600 €. Für eine Gruppe von 2 Kindern somit 
132.000 €, bei zwei Gruppen und 40 Plätzen entsprechend das Doppelte.  
 
Die beiden Gruppen können bei Bedarf in modularer Bauweise im Buchenweg 40 ab-
gebildet werden. Der Antrag für den Ausgleichsstock wurde bereits gestellt.  
 
Wir werden die Anzahl der belegbaren Plätze nun monatlich aktualisiert bei den Ein-
richtungsleitungen anfordern, um eine möglichst genaue Bedarfsermittlung für die 
kommenden Kindergartenjahre zu erhalten und die weitere Entwicklung durch Corona 
in die Planung einfließen lassen.  
Die in der Sitzung vorgestellten Zahlen werden im Sommer evaluiert um alle weiteren, 
erforderlichen Schritte in die Wege leiten zu können. Der Baubeginn muss zum Erhalt 
der Fördermittel noch in diesem Jahr erfolgen und bis 30.06.2022 abgeschlossen 
sein. 
 
Spätestens im Kindergartenjahr 2024/2025 werden durch Baumaßnahmen auf dem 
Trautwein Gelände zusätzliche Betreuungsplätze erforderlich. Diese sollen in einer 
Einrichtung mit 5-7 Gruppen abgebildet werden, wobei hiervon auch 2 U3 Gruppen  
(1-3 Jahre) eingeplant sind. 
 
Kleinkindbetreuung 0 - 3 Jahre (U3) 
 

Folgende Plätze stehen in der Kleinkindbetreuung zur Verfügung: 

 

Es stehen insgesamt 122 Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren ( 311 Kinder 

im Geburtszeitraum 02/2018 – 02/2021) zur Verfügung. 

 

93 bzw. mit Sharingplätzen 103 Plätze in Betreuungseinrichtungen und 

19 Betreuungsplätze bei Tagespflegepersonen. 

 

Derzeit sind 104 Plätze belegt. Das entspricht einer Versorgungsquote von 33,12 
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% (ohne Tagespflege) bzw. 39,23 % mit Tagespflege.   

 
 
Betreuungsangebot Kindertagespflege 
Tagespflegepersonen Stand 31.12.2020 
 

Anzahl der Tageseltern 6 

- mit Pflegeerlaubnis 6 

- in Qualifizierung  

- Qualifizierung beendet 3 

  
2020 zog eine Tagespflegeperson bedauerlicherweise von Weingarten weg. 3 Teil-
nehmerinnen beendeten 2020 die Qualifizierung zur Tagespflegeperson. Eine Tages-
pflegeperson entschied sich aus familiären Gründen vorerst die Pflegeerlaubnis nicht 
zu beantragen. Die zwei weiteren beantragten 2020 ihre Pflegeerlaubnis und stiegen 
in die Betreuung ein.  
 

Tagespflegeplätze laut Pflegeerlaubnis bei gleichzeitiger Betreu-
ung für Kinder von 0-14 Jahren 

23 

Reelle Plätze bei gleichzeitiger Betreuung für Kinder von 0-14 
Jahren 

19 

Einrichtung Gruppe Alter Angebotsform Betriebserlaubnis  

(Sharing) 

Plätze   

effektiv 

Kita Blauland 1 0 – 3 

Jahre 

GT 40h/Woche 10 (11) 11 

 2 0 – 3 

Jahre 

Verl. Öff-

nungszeit 

8 (10)     10 

 

 

3 0 - 3  

Jahre 

GT 10 (11) 11 

Pro Liberis 

Wichtelgarten 

1 0 – 3 

Jahre 

GT 50h/Woche 10  

 

10  

 

10  

10 

 

10 

 

10 

2 0 – 3 

Jahre 

GT 50h/Woche 

3 0 – 3 

Jahre 

Verl. Öff-

nungszeit 

 

 

4 0 – 3  

Jahre 

Verl.  Öff-

nungszeit 

5 5 

Kinderkrippe 

Zauberwald 

1 1 – 3 

Jahre 

GT 50h/Woche 10 (12) 

10 (12) 

12 

12 

2 1 – 3 

Jahre 

GT 50h/Woche 

Kita 

Zwergenhaus 

1 1 – 3 

Jahre 

Verl. Öff-

nungszeit 

10 (12) 12 

Gesamt: 10   93 (103 103   
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Freie Tagespflegeplätze 0-14 Jahren zum Stichtag 31.12.2020 5 

 
Einige Tagespflegepersonen haben sich auf Grund familiärer Situationen derzeit dafür 
entschieden weniger Tageskinder zu betreuen. Gründe sind hier zum einen die Ge-
burt des dritten Kindes oder z.B. die Fokussierung auf Kinder mit besonderem Förder-
bedarf, wodurch weniger Kinder aufgenommen werden können. 
 
Der aktuelle Stand der freien Plätze liegt derzeit bei 5, was u.a. durch den Neueinstieg 
einer Tagespflegeperson zu Stande kommt.  
 
Mit Eröffnung eines sogenannten TigeR-Projektes (Tagespflege in anderen geeigne-
ten Räumen) können bei Bedarf 7-9 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. 
Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Tageselternverein Bruchsal e.V. (TEV) ist 
vorbereitet. Leider konnten bislang keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden wer-
den. 
 
Belegung Stand 31.12.2020 
 

Betreute Kinder aus der Gemeinde 21 

Alter der Kinder  

- 0-3 Jahre 16 

- 3-6 Jahre  4 

- 6-14 Jahre 1 

  

Betreute Kinder in der Gemeinde 11 

- bis 3 Jahre 8 

- bis 6 Jahre 2 

- bis 14 Jahre 1 

 
Aus der Gemeinde Weingarten, werden 10 Tageskinder in der Gemeinde selbst be-
treut. Es werden 11 Kinder aus Weingarten in anderen Gemeinden betreut (Eggen-
stein-Leopoldshafen, Karlsrdorf-Neuthard, Stutensee und Walzbachtal. 
 
Fazit U3 Betreuung 
 

- weniger Geburten in 2020 (Auswirkungen der Pandemie ?) 
- Pandemiebedingt wurden weniger Vormerkungen für Kinder im Alter von 

0 bis 3 Jahren angelegt, 
- Kitaplätze wurden teilweise kurzfristig gekündigt, weil Eltern in Kurzarbeit 

sind/waren 
- In der Kinderkrippe Zauberwald werden die Betreuungszeiten bedarfsge-

recht angepasst  
- Aktuell gibt es kein Betreuungsengpass – die weitere Entwicklung hin-

sichtlich der zu erwarteten Geburten und Vormerkungen ist auch auf-
grund von Corona derzeit nicht absehbar. Das Nachfrageverhalten der El-
tern kann jederzeit wieder sprunghaft ansteigen, wenn die Wirtschaft wie-
der voll hochgefahren wird.  
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Stellungnahme zum Klimaschutz: 
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